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Konsultation zur Überarbeitung der 
Richtlinie 2010/31/EU über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
 

Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. 

Einleitung 

Wie in der Mitteilung zum europäischen Grünen Deal angekündigt, hat die 
Kommission am 14. Oktober 2020 eine strategische Mitteilung mit dem 
Titel „Eine Renovierungswelle für Europa - umweltfreundlichere Gebäude, 
mehr Arbeitsplätze und bessere Lebensbedingungen“ angenommen. Sie 
enthält einen Maßnahmenplan mit spezifischen rechtlichen, finanziellen und 
unterstützenden Maßnahmen für die kommenden Jahre und dient dem Ziel, 
die jährliche Quote der energetischen Renovierungen von Gebäuden bis 
2030 mindestens zu verdoppeln und umfassende Renovierungen zu 
fördern. Wenn auf allen Ebenen Kräfte zur Erreichung dieser Ziele 
mobilisiert werden, können bis 2030 voraussichtlich 35 Millionen 
Gebäudeeinheiten renoviert werden. 
 

In der Mitteilung über die Renovierungswelle wird bestätigt, dass die 
bestehenden legislativen Maßnahmen im Gebäudebereich weder 
ausreichen, um das angehobene Klimaziel der EU für 2030 (Senkung der 
Emissionen um mindestens 55 %) und die geplante höhere Zielvorgabe für 
Energieeffizienz zu erreichen, noch um bis 2050 klimaneutral zu werden. 
Daher werden in der Mitteilung über die Renovierungswelle eine 
Überarbeitung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz 
von Gebäuden (EPBD) sowie eine Reihe legislativer und nichtlegislativer 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gebäuderenovierung und der 
Dekarbonisierung von Gebäuden angekündigt. Die EPBD ist der Eckpfeiler 
der europäischen Rechtsvorschriften im Bereich der 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. Ziel ist es, die Maßnahmen zur 
Renovierung des Gebäudebestands in der EU zu beschleunigen, um ihn 
bis 2050 zu dekarbonisieren und eine hohe Energieeffizienz zu erreichen. 

 

In der Mitteilung über die Renovierungswelle wurden bereits einige 
spezifische Aspekte genannt, die bei der Überarbeitung der EPBD 
berücksichtigt werden: die schrittweise Einführung verbindlicher 
Mindestvorgaben für die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden aller Art 
(öffentliche und private), eine Überarbeitung des Rahmens für Ausweise 
über die Gesamtenergieeffizienz, die Einführung von 
Gebäuderenovierungspässen und die Einführung eines Standards für 
„umfassende Renovierungen“ im Zusammenhang mit Finanzierungen und 
Zielvorgaben für die Dekarbonisierung von Gebäuden. Die Anforderungen 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1603122220757&uri=CELEX:52020DC0662%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1603122220757&uri=CELEX:52020DC0662%20
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/12/11/european-council-conclusions-10-11-december-2020/
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an neue Gebäude und Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen 
Mobilität sollen ebenfalls im Einklang mit den ehrgeizigeren Klimazielen des 
europäischen Grünen Deals und dem Klimazielplan für 2030 aktualisiert 
werden. Dies schließt den Aspekt der Ressourceneffizienz und die 
Grundsätze der Kreislaufwirtschaft ein, um die Emissionen während des 
gesamten Lebenszyklus zu verringern, und ebenso müssen die 
Digitalisierung bei Gestaltung, Bau und Betrieb von Gebäuden, 
Klimaresilienz und Gesundheits- und Umweltschutznormen sowie die 
Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen und das Thema 
Energiearmut berücksichtigt werden. Weitere Informationen können 
der zugrunde liegenden Folgenabschätzung entnommen werden. 

 
Dieser Fragebogen ist Teil einer umfassenderen Konsultation der 
Interessenträger, deren Ergebnisse in die Arbeit der Kommission zur 
Überarbeitung der EPBD einfließen werden. Er baut auf den Ergebnissen 
der sehr umfangreichen und eingehenden öffentlichen Konsultation zur 
Renovierungswelle auf, die zwischen Januar und September 2020 stattfand 
und deren Ergebnisse in einem eigenen Bericht bewertet wurden. 
 

Teil A: Planung und politische Instrumente 

Dekarbonisierung von Gebäuden 

 

Frage 1: Mit der langfristigen Dekarbonisierungsstrategie wurde mit Blick 
auf das Jahr 2050 das Konzept der Nullemissionsgebäude eingeführt, um 
langfristig Klimaneutralität zu erreichen. Stimmen Sie zu, dass ein solches 
neuartiges Konzept in der EPBD definiert werden sollte? 

 

 
Ja 

 
Nein, das ist in der EPBD nicht erforderlich 

 
Keine Meinung 

Es sollte die Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus von 
Gebäuden berücksichtigen. 
Es sollte einen Mindestanteil an Energie aus erneuerbaren Quellen für 
Gebäude und Stadtviertel enthalten. 
Es sollte einen Zeitplan für den schrittweisen Ausstieg aus fossilen 
Brennstoffen umfassen, insbesondere für Wärme- und 
Kälteversorgungsysteme. 
X Sonstiges (bitte im Kommentarfeld angeben) 

Das Konzept könnte auf Anforderungen zum Primär- und Endenergiebedarf 
sowie CO2-Emissionen eingehen. Ein Fokus auf den gesamten 
Lebenszyklus ist nicht zwingend notwendig, da etwa Bauprodukte oder 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/stakeholder_consultation_on_the_renovation_wave_initiative.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=DE
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Recycling in anderen spezifischen Regulierungen adressiert werden. 
Zudem plant die EU im Rahmen des Green Deal einen Rechtsrahmen für 
„Sustainable Products“ zu schaffen, in dem die Lebenszyklus-Emissionen 
eines Bauprodukts besser adressiert werden könnten.  

 

Frage 2: In den langfristigen Renovierungsstrategien werden die Vision, 
der Fahrplan, konkrete Strategien und Maßnahmen sowie spezielle 
Finanzierungsmechanismen zur Dekarbonisierung der nationalen 
Gebäudebestände bis 2050 festgelegt. Die ersten 13 vorgelegten 
langfristigen Renovierungsstrategien wurden von der Kommission bewertet. 
Nach dem bestehenden Rechtsrahmen müssen die langfristigen 
Renovierungsstrategien alle 10 Jahre vorgelegt werden, wobei die 
Möglichkeit besteht, sie im Einklang mit der Governance-Verordnung zu 
aktualisieren. 

Sollten die Bestimmungen der EPBD zu den langfristigen 
Renovierungsstrategien geändert werden? 

 

 

 
Ja 

 
Nein 

 

Ein Update alle fünf Jahre eröffnet eher die Möglichkeit rechtzeitigen 
Umsteuerns im Hinblick auf Zielerreichung. 

 

Frage 3: Sollten die von den Mitgliedstaaten in ihrer jeweiligen langfristigen 
Renovierungsstrategie festgelegten Ziele stärker überwacht werden? 

 

 
Ja 

 
Nein 

 
Durch ein spezifisches Überwachungsinstrument, das von der Kommission 
entwickelt werden soll 
X Durch die Pflicht, die langfristigen Renovierungsstrategien nach 5 Jahren zu 
überarbeiten 
X Durch die Entwicklung eines gemeinsamen Musters und die Pflicht zur 
Vorlage spezifischer Daten und Indikatoren, um die Vergleichbarkeit der von 
den Mitgliedstaaten bereitgestellten Informationen zu verbessern 
Durch die Pflicht zur Vorlage weiterer Daten, insbesondere zu den 
Auswirkungen auf Treibhausgasemissionen, um die Beiträge zu den 
klimapolitischen Zielen der EU bewerten zu können 
* 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/long-term-renovation-strategies_de
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/long-term-renovation-strategies_de
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Durch die Verknüpfung der langfristigen Renovierungsstrategien mit 
anderen Politikbereichen (Wärme- und Kälteversorgung, erneuerbare 
Energien, Produkte usw.) 
Sonstiges (bitte im Kommentarfeld angeben) 
Keine Meinung 

 
 
Frage 4: Welche Maßnahmen würden Sie in die EPBD aufnehmen, um 
Behörden auf Bezirks- und Stadtebene bei der Steigerung der 
Energieeffizienz von Gebäuden und der Beschleunigung des Austauschs 
von Heizkesseln durch CO2-emissionsfreie Heizkessel, die mit 
erneuerbaren Energien betrieben werden, stärker zu unterstützen? 

 
Es sind höhere Renovierungsraten wie bei der Zentralregierung zu 
empfehlen, damit einerseits die Vorbildwirkung der öffentlichen Hand 
operationalisiert wird und andererseits bautechnisch und wirtschaftlich 
weniger tiefgreifende Sanierungen privater Gebäude kompensiert werden 
können. 

 

Ressourceneffizienz und Klimaresilienz bei Gebäuderenovierungen 

In der Mitteilung zum europäischen Grünen Deal werden Energie- und 
Ressourceneffizienz betont. Im darauf folgenden neuen Aktionsplan für die 
Kreislaufwirtschaft, der im März 2020 angenommen wurde, wird anerkannt, 
dass für die Verwirklichung der Klimaneutralität bis 2050 sehr energie- und 
ressourceneffiziente Gebäude erforderlich sind, die mit Anlagen für 
erneuerbaren Energien ausgestattet sind, wobei die Lebenszyklusbilanz 
und eine effizientere Ressourcennutzung bei der Renovierung und dem 
Bau von Gebäuden zu berücksichtigen sind. Auch in der Mitteilung zur 
Renovierungswelle werden unsere Maßnahmen in diesem Bereich 
dargelegt, wie etwa die Entwicklung eines Fahrplans für die 
Lebenszyklusbilanz zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen von 
Gebäuden bis 2050. 

Frage 5: Sollten Ihrer Meinung nach in eine überarbeitete EPBD 
Maßnahmen zur Berichterstattung über die Kohlendioxidemissionen von 
Gebäuden während des gesamten Lebenszyklus (Herstellung und Bau, 
Nutzung und Ende der Lebensdauer) aufgenommen werden? 

 

 
Ja 

 
Nein, die EPBD ist hierfür nicht das richtige Instrument 

 
Weiß nicht/keine Meinung 

 

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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Anmerkung: 
 
Das Instrument könnte durch die Öffentliche Hand getestet werden. 
Generell könnte es sich als effizienter erweisen, Regulierung zu 
Bauprodukten und indirekt die etablierte CO2-Bepreisung als 
Steuerungsinstrumente zu nutzen.   

 

Frage 6: Sollte die EPBD vorschreiben, dass die voraussichtlichen 
Auswirkungen des Klimawandels bei der Planung neuer Gebäude und 
größerer Renovierungen berücksichtigt werden? 

 

 
Ja 

 
Nein, die EPBD ist hierfür nicht das richtige Instrument 

 
Keine Meinung 

 
Frage 7: Wie in der Mitteilung zur Renovierungswelle angekündigt, wird die 
Kommission einen Fahrplan für die Lebenszyklusbilanz1 entwickeln, um die 
Kohlendioxidemissionen von Gebäuden bis 2050 zu verringern und das 
nationale Benchmarking mit den Mitgliedstaaten zu fördern. Wie könnte die 
EPBD Ihrer Meinung nach zu diesem Fahrplan beitragen? 

 
Gegenfalls könnte die Lebenszyklusbilanz über eine Zusatzinformation in 
den Energieausweisen adressiert werden. 
 
1 Der Fahrplan ist eine der in der Mitteilung über die Renovierungswelle 
(COM(2020) 662 final) vorgesehenen Maßnahmen, mit denen im gesamten 
Baugewerbe die Voraussetzungen für nachhaltige Renovierungen 
geschaffen werden sollen. 

 

Niedrigstenergiegebäude 

 

Frage 8: Gemäß der EPBD müssen ab 2021 alle neuen Gebäude 
Niedrigstenergiegebäude sein (öffentliche Gebäude ab 2019). 
Nach Artikel 2 bezeichnet „Niedrigstenergiegebäude“ „ein Gebäude, das 
eine sehr hohe, nach Anhang I bestimmte Gesamtenergieeffizienz aufweist. 
Der fast bei null liegende oder sehr geringe Energiebedarf sollte zu einem 
ganz wesentlichen Teil durch Energie aus erneuerbaren Quellen — 
einschließlich Energie aus erneuerbaren Quellen, die am Standort oder in 
der Nähe erzeugt wird — gedeckt werden“. Ist die derzeitige Definition für 
Niedrigstenergiegebäude Ihrer Meinung nach ehrgeizig genug, um zu 
einem vollständig dekarbonisierten Gebäudebestand beizutragen? 

 

 
Ja, die derzeitige Definition ist ehrgeizig genug 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
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Nein 

 
Keine Meinung 

 

Die derzeitige Definition sollte aktualisiert werden, um klare Grenzen für den 
Energieverbrauch und einen Mindestanteil erneuerbarer Energien 
festzulegen sowie Zielvorgaben für die Treibhausgasemissionen 
aufzunehmen. 
X Die derzeitige Definition sollte durch eine Definition des Begriffs 
„Nullemissionsgebäude“ ersetzt werden. 
Sonstiges (bitte im Kommentarfeld angeben) 

 

Erneuerbare Energien oder CO2-neutrale Energieträger, die im Zusammenspiel mit dem geringen 

Endenergiebedarf zu einem Nullemissionsgebäude führen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass etwa 

Strom derzeit noch nicht, aber langfristig nahezu  CO2-neutral produziert werden wird 

 

 

Frage 9: Die EPBD enthält keine Schwellenwerte oder Bandbreiten für 
Niedrigstenergiegebäude. Dies ermöglicht es den Mitgliedstaaten zwar, ihre 
Niedrigstenergiegebäude-Standards unter Berücksichtigung des nationalen 
Kontexts festzulegen, führt aber auch zu von Land zu Land sehr 
unterschiedlichen Definitionen. Ist eine stärker harmonisierte Definition für 
Niedrigstenergiegebäude erforderlich? 

 

 
Ja 

 
Nein, das ist nicht erforderlich 

 
Weiß nicht/keine Meinung 

 

Umfassendere Gebäuderenovierungen 

Frage 10: Unter einer umfassenden Renovierung versteht man eine 
Renovierung, die zu Energieeinsparungen in Höhe von mindestens 60 % 
führen sollte, unabhängig davon, ob die Renovierung in einem Schritt oder 
in mehreren Schritten durchgeführt wird. Wäre es Ihrer Ansicht nach 
sinnvoll, in der EPBD eine Legaldefinition des Begriffs „umfassende 
Renovierung“ vorzusehen? 

 

 
Ja 

 
Nein, eine Definition würde die Komplexität weiter erhöhen 

 
Weiß nicht/keine Meinung 

 

Wenn ja: 
Die Definition sollte sich nur auf Energieeinsparungen beziehen. 
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X Die Definition sollte sich auf Energieeinsparungen beziehen, die auch als 
Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit der Energienutzung 
ausgedrückt werden. 
Die Definition sollte sich auf die Treibhausgasemissionen während des 
gesamten Lebenszyklus von Gebäuden beziehen, d. h. sowohl die 
Emissionen im Betrieb als auch die mit Herstellung und Bau verbundenen 
Emissionen umfassen. 
Die Definition sollte weitere Aspekte abdecken, die sich auf die Qualität von 
Renovierungen auswirken, z. B. Gesundheits- und Umweltschutznormen, 
Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen, Klimaresilienz und 
anderes (bitte im Kommentarfeld angeben). 
Sonstiges (bitte im Kommentarfeld angeben) 

Sonstige allgemeine Aspekte? Machen Sie bitte nähere Angaben: 

Die EPBD sollte sich zur Vermeidung überbordender Komplexität und zur 
Begrenzung der Bürokratiekosten für die Unternehmen auf energetische Aspekte 
fokussieren. Offen ist die Frage, ob eine prozentuale Verringerung des 
Energiebedarfs die einzige effektive Richtgröße ist. Zum einen sind bei bereits 
effizienten Gebäuden 60 Prozent Einsparung nicht mehr oder nur zu sehr hohen 
Kosten machbar. Zum anderen sind die CO2-Ziele im Ergebnis verbleibende 
Budgets, die unabhängig von prozentualen Anstrengungen erreicht werden sollen. 
Daher empfiehlt es sich je nach gebäudeindividuellen Sanierungskosten auch 
Sanierungsziele auf Basis von Energieeffizienzklassen oder 
Energieverbrauchswerten zu prüfen. Auch die Art der Gebäudenutzung (v. a. NWG) 
könnte hier eine Rolle spielen.  
 

Verbindliche Mindestvorgaben für die Gesamtenergieeffizienz 

Verbindliche Anforderungen an Renovierungen/die Mindesteffizienz zählen 
zu den wirksamsten Maßnahmen zur Erhöhung der 
Gebäuderenovierungsquote und wurden in einigen Mitgliedstaaten bereits 
geprüft und umgesetzt. Sie zielen darauf ab, die Erwartungen der 
Investoren auf eine solide Grundlage zu stellen, indem sie einen Pfad für 
die Verbesserung der Energieeffizienz verschiedener Gebäudeklassen 
vorgeben und so die durchschnittliche Energieeffizienz des nationalen 
Gebäudebestands schrittweise verbessern. Verbindliche Anforderungen an 
Renovierungen/die Mindesteffizienz könnten schrittweise eingeführt und 
vorrangig auf bestimmte Bereiche ausgerichtet werden. 

Frage 11: Sollten Ihrer Meinung nach in die EPBD verbindliche 
Mindestvorgaben für die Gesamtenergieeffizienz aufgenommen werden, 
die unter noch festzulegenden spezifischen Bedingungen in der EU 
anzuwenden sind? 
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Ja 

 
Nein 

 
Weiß nicht/keine Meinung 

Bitte erläutern Sie Ihre Antwort: 

 
Nur für die Gebäude der öffentlichen Hand, die in der EPBD und EED eine 
Vorreiterrolle einnehmen, bietet sich für alle staatliche Ebenen eine solche 
Mindestvorgabe an - auch um nicht umfassend sanierungsfähige private Gebäude 
kompensieren zu können. In der Wirtschaft werden insbesondere Nicht-
Wohngebäude auf sehr unterschiedliche Weise genutzt, weshalb pauschale 
Mindestvorgaben nicht zielgenau wirken würden und zu unverhältnismäßigen 
Belastungen für die Unternehmen führen könnten.  
 
höchstens 1000 Zeichen 

0 / 1000 

Frage 12: Welche Arten von Mindestvorgaben für die 
Gesamtenergieeffizienz halten Sie für am besten geeignet? 

 

 
Vorgaben für die Effizienz von Gebäuden, die sich auf die Gesamtenergieeffizienz des 

Gebäudes konzentrieren (z. B. im Zusammenhang mit der Energieeffizienzklasse der 

Energieausweise oder den Bauvorschriften im energietechnischen Bereich, dem 

spezifischen Energieverbrauch, einer anderen CO2-Messgröße) 

 
Vorgaben für die Effizienz von Gebäudekomponenten, mit denen spezifische 

Mindestanforderungen an Gebäudekomponenten (die Hülle und/oder 

gebäudetechnische Systeme einschließlich Heizung und Kühlung) festgelegt werden 

 
Mindestvorgaben für die Qualität, einschließlich anderer Aspekte, die über die 

Gesamtenergieeffizienz hinausgehen, z. B. thermische Behaglichkeit (bitte im 

Kommentarfeld angeben) 

 
Andere (bitte im Kommentarfeld angeben) 

 
Weiß nicht/keine Meinung 

Bitte erläutern Sie Ihre Antwort:  
 
Allgemeine Vorgaben für die Gesamtenergieeffizienz überlassen es den 
Eigentümern und Betreibern von Gebäuden, die kostengünstigste oder 
unternehmensindividuell bevorzugte Kombination von Sanierungsmaßnahmen 
umzusetzen. Gleichwohl sollten die gegenwärtigen energetischen Anforderungen an 
Gebäudekomponenten beibehalten werden, da sie im Markt etabliert sind. 

 
 

Frage 13: Für welche Kategorie von Gebäuden sollten Ihrer Ansicht nach 
verbindliche Mindestvorgaben für die Gesamtenergieeffizienz gelten? 

 
höchstens 2 Antwort(en) 

 
Alle Wohn- und Nichtwohngebäude 
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Alle Wohngebäude beim Verkauf oder der Vermietung 

 
Alle Wohngebäude 

 
Eine noch festzulegende Teilmenge von Wohngebäuden (bitte im Kommentarfeld 

angeben) 

 
Alle Nichtwohngebäude 

 
Alle Nichtwohngebäude beim Verkauf oder der Vermietung 

 
Eine noch festzulegende Teilmenge von Nichtwohngebäuden (bitte im Kommentarfeld 

angeben) 

 
Alle öffentlichen Gebäude (mit einer Gesamtfläche von mehr als 250 m²) 

 
Nur für Gebäude mit der schlechtesten Energieeffizienz, unabhängig davon, wer der 

Eigentümer ist und wie das Gebäude genutzt wird 

 
Sonstige (bitte im Kommentarfeld angeben) 

 
Weiß nicht/keine Meinung 

 

Frage 14: Sollten Ihrer Meinung nach verbindliche Mindestvorgaben für die 
Gesamtenergieeffizienz eingeführt werden? 

 

 
Ja 

 
Nein, ich glaube nicht, dass verbindliche Mindestvorgaben angemessen sind 

 
Weiß nicht/keine Meinung 

 

Frage 15: Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten Elemente, die eine 
erfolgreiche Einführung verbindlicher Mindestvorgaben für die 
Gesamtenergieeffizienz gewährleisten könnten? 

 

 
Verfügbarkeit finanzieller Unterstützung für Gebäudeeigentümer 

 
Korrekte Identifizierung der Gebäude mit der schlechtesten Energieeffizienz 

 
Ein stabiler Rechtsrahmen 

 
Verfügbarkeit von ausreichend Arbeitskräften für Renovierungen 

 
Verfügbarkeit neuer Technologien zur Erleichterung rascher 

Renovierungsarbeiten 

 
Sonstiges (bitte im Kommentarfeld angeben) 

 
Weiß nicht/keine Meinung 

Öffentliche Gebäude 

 

Frage 16: Welche der folgenden rechtlichen Maßnahmen sollten Ihrer 
Ansicht nach in Betracht gezogen werden, um die Quote und den Umfang 
der Renovierungen öffentlicher Gebäude nachhaltig zu erhöhen? 

 

 
Einführung strengerer Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz bei der 

Renovierung öffentlicher Gebäude 
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Einführung von Mindestvorgaben für die Gesamtenergieeffizienz öffentlicher Gebäude 

mit der Verpflichtung, schrittweise ehrgeizigere Effizienzniveaus zu erreichen 

 
Einführung von Lebenszyklusaspekten bei der Gestaltung, dem Bau und dem Betrieb 

von renovierten öffentlichen Gebäuden (z. B. kreislauforientierte Ansätze wie 

Verlängerung der Lebensdauer, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, 

Wiederverwendung und Recycling von Materialien) 

 
Einführung von Aspekten der Klimaresilienz bei der Gestaltung und dem Betrieb neuer 

und renovierter öffentlicher Gebäude 

 
Sonstiges (bitte im Kommentarfeld angeben) 

 
Weiß nicht/keine Meinung 

 

Elektromobilität 

 

Frage 17: Die Bestimmungen zur Elektromobilität in Artikel 8 der EPBD, die 
sich auf die Errichtung von Ladepunkten auf an Gebäude angrenzenden 
Parkplätzen beziehen, wurden vor Kurzem eingeführt. Halten Sie es 
angesichts der angehobenen Klimaschutzziele und der verstärkten Anreize 
für die Nutzung von Elektrofahrzeugen, aber auch des starken Anstiegs der 
Nutzung von (Elektro-)Fahrrädern/Lastenfahrrädern, für notwendig, die 
Anforderungen zu verschärfen? 
 

 

 Ja Nein 

Weiß 

nicht/keine 

Meinung 

Für neue 

Wohngebäude    

Für renovierte 

Gebäude    

Für neue 

Nichtwohngebäude    

Für renovierte 

Nichtwohngebäude    

Frage 18: Welche Art von Anforderungen wäre Ihrer Ansicht nach 
erforderlich? 
 

 

 Ja Nein 

Weiß 

nicht/keine 

Meinung 

Die Installation von 

Ladepunkten zur 

Unterstützung des 
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 Ja Nein 

Weiß 

nicht/keine 

Meinung 

intelligenten Ladens, 

sodass der 

Energieverbrauch 

beim Laden von 

Elektrofahrzeugen 

überwacht, gesteuert 

und optimiert werden 

kann 

Die Aufnahme von 

Bestimmungen zu 

Ladepunkten für 

andere Fahrzeuge als 

Pkw (z. B. 

Elektrofahrräder) 

   

Den Eigentümern 

einer Wohnung in 

Mehrfamilienhäusern 

das Recht 

einzuräumen, für 

ihren Parkplatz in 

der gemeinsamen 

Parkgarage einen 

Ladepunkt zu 

errichten („right to 

plug“) 

   

Andere Maßnahmen? Machen Sie bitte nähere Angaben: 
 
höchstens 500 Zeichen 

0 / 500 

Frage 19: Sind Ihnen administrative Hindernisse bekannt, die in Ihrem 
Land die Installation von Ladepunkten in Gebäuden verhindern? 

 

 
Ja 

 
Nein 

  

Das Energiewirtschaftsrecht in Deutschland ist hoch komplex. Zwischen EEG und 
EnWG bestehen Diskrepanzen bei der Definition, wer der Letztverbraucher ist. Daran 
geknüpft sind Abgaben- und Informationspflichten, die einen hohen bürokratischen 
Aufwand für die Investoren mit sich bringen. Unsicherheit gibt es insbesondere bei 
der Nutzung von Strom aus Eigenerzeugung. Aus den Unternehmen werden diese 
regulatorischen Hürden häufiger genannt als finanzielle Fragen. Hinzu kommt bei 
Unternehmen die Unsicherheit bezüglich des Netzanschlusses und der Höhe der 
dabei entstehenden Kosten.   
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Teil B: Bereitstellung von Informationen und Ausweise über die 
Gesamtenergieeffizienz 

Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz (Energieausweise) 
 

Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz (Energieausweise) sind ein 
Instrument, mit dem Gebäudeeigentümer, Mieter und Nutzer über die 
Kosten für Heizung und Kühlung sowie Einsparungen, die durch 
Investitionen erzielt werden könnten, informiert werden sollen und die 
Benchmarks für den Vergleich ähnlicher Gebäude bieten. Darüber hinaus 
sind die Ausweise erforderlich, um günstige Finanzierungsbedingungen mit 
hochwertigen Renovierungen zu verknüpfen. Gemäß dem bestehenden 
EU-Rechtsrahmen sind sie für Gebäude, die erbaut, verkauft oder vermietet 
werden, vorgeschrieben, und die Energieeffizienzklasse des Ausweises 
muss auch in Werbeanzeigen angegeben werden. Zudem sind sie für 
Gebäude mit einer Fläche von mehr als 250 m² vorgeschrieben, die von 
einer Behörde genutzt werden und in denen ein starker Publikumsverkehr 
herrscht. Die Ausweise können auch genutzt werden, um politische 
Maßnahmen zu planen oder die Effizienz von Maßnahmen zu überwachen, 
wenn diese umgesetzt werden. Der Abdeckungsgrad dieser Ausweise ist 
jedoch von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr unterschiedlich. 

Frage 20: Stimmen Sie zu, dass der Rahmen für Ausweise über die 
Gesamtenergieeffizienz aktualisiert und deren Qualität verbessert werden 
sollte? 

 

 
Ja 

 
Nein, das ist nicht erforderlich 

 
Sonstiges (bitte im Kommentarfeld angeben) 

 
Weiß nicht/keine Meinung 

 
Energieausweise sind als Marktinformationsinstrument in Deutschland 
etabliert. Zumeist enthalten sie auch Modernisierungsempfehlungen. Gerade 
Verbrauchsausweise mit Angaben zum Endenergieverbrauch geben Auskunft 
über Heizkosten der Immobilie.  
 

 

Frage 21: Ist eine Harmonisierung der Energieausweise erforderlich, um 
die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden zu beschleunigen, 
und wie kann sie erreicht werden? 

 

 
Ja, sie ist erforderlich und kann durch die Einführung eines gemeinsamen Musters 

erreicht werden. 
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Ja, sie ist erforderlich und kann auf anderem Wege erreicht werden (bitte im 

Kommentarfeld angeben). 

 
Ja, sie ist erforderlich, aber einige nationale Spezifikationen sollten beibehalten werden 

(bitte im Kommentarfeld angeben). 

 
Nein, eine Harmonisierung ist nicht erforderlich. 

 
Weiß nicht/keine Meinung 

Erläutern Sie bitte Ihre Antwort: 
 
höchstens 500 Zeichen 

0 / 500 

Frage 22: Als wie wichtig würden Sie die folgenden Elemente im Hinblick 
auf eine Verbesserung der Qualität und der Wirkung der Anforderungen 
des Energieausweises einstufen? 
 
 
0 - Keine Meinung 

1 - Nicht wichtig 

2 - Weniger wichtig 

3 - Einigermaßen wichtig 

4 - Wichtig 

5 - Sehr wichtig 
 

 0 1 2 3 4 5 

Verbesserung der Ausbildung 

unabhängiger Sachverständiger       

Entwicklung beruflicher 

Qualifikationssysteme oder 

Gütesiegel für Installateure von 

gebäudetechnischen Systemen 

      

Verbesserung der 

Mechanismen zur 

Qualitätskontrolle 
      

Aufnahme weiterer 

Informationen über geschätzte 

Kosten, Energieeinsparungen 

oder Kosteneinsparungen 

      

Aufnahme von Informationen 

über nichtfinanzielle Vorteile 

wie mehr Komfort und 

Klimaresilienz 
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 0 1 2 3 4 5 

Ausrichtung der Empfehlungen 

auf umfassende Renovierungen       

Entwicklung einer 

zugänglichen Datenbank mit 

weiteren Informationen über 

den Energieausweis, 

Erläuterungen der 

verschiedenen Begriffe, 

Benchmarks und Vergleichen 

mit ähnlichen Gebäuden 

      

Erhöhung der Zahl der 

vorgeschriebenen Indikatoren, 

um Folgendes zu 

berücksichtigen: 

Treibhausgasemissionen, 

Erzeugung erneuerbarer 

Energie, Aufschlüsselung der 

verschiedenen Formen der 

Energienutzung (z. B. Heizung, 

Lüftung, Beleuchtung) oder Art 

der installierten Systeme 

      

Verbesserung der 

Interoperabilität mit anderen 

Instrumenten wie digitalen 

Gebäude-Logbüchern, 

Intelligenzfähigkeitsindikatoren 

und Renovierungspässen 

      

Anmerkung: 
 
höchstens 500 Zeichen 

0 / 500 

Frage 23: Welche Elemente sind am wichtigsten, um die Einhaltung der 
Anforderungen des Energieausweises sicherzustellen? 

 
höchstens 3 Antwort(en) 

 
Bereitstellung detaillierter Leitlinien zum Energieausweis (einschließlich einer 

visuellen Identität, eines gemeinsamen Logos, empfohlener Indikatoren) 

 
Strengere Sanktionen bei Verstößen, z. B. im Zusammenhang mit Anzeigen für den 

Verkauf oder die Vermietung von Gebäuden 

 
Ausweitung der Haftung auf alle Marktteilnehmer, die mit dem Verkauf/der 

Vermietung von Immobilien befasst sind 

 
Pflicht zur Nutzung von Energieausweisen, um Zugang zu finanziellen Anreizen für 

Gebäuderenovierungen zu erhalten 

 
Zugängliche Datenbank zum Energieausweis mit Benchmarks, die einen Vergleich mit 

ähnlichen Gebäuden ermöglichen 
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Einführung eines Informationsflusses und von Gegenproben zwischen den 

Datenbanken zum Energieausweis und anderen Datenbanken mit Informationen zu 

Gebäuden oder Produkten (z. B. nationales Gebäuderegister oder -kataster, Datenbank 

zu den Energielabels für Produkte, digitale Gebäude-Logbücher, sonstige nationale 

Statistiken) 

 
Andere Maßnahmen (bitte im Kommentarfeld angeben) 

 

Intelligente Gebäudetechnologien und umfassendere Modernisierung 

Frage 24: Ziel des Gebäuderenovierungspasses ist es, im Anschluss an 
ein Energieaudit über einen langfristigen Fahrplan für die schrittweise 
Renovierung eines bestimmten Gebäudes zu verfügen, der auf 
Qualitätskriterien beruht und in dem einschlägige Maßnahmen und 
Renovierungen beschrieben werden, mit denen die Gesamtenergieeffizienz 
und die Qualität des Gebäudes verbessert werden könnten. In der EU sind 
die Systeme und Initiativen zum Gebäuderenovierungspass vielfältig. Die 
meisten von ihnen haben noch Verbesserungspotenzial und für einige 
werden derzeit erst Voruntersuchungen durchgeführt. Welche Maßnahmen 
könnten Ihrer Meinung nach die Einführung eines 
Gebäuderenovierungspasses am besten unterstützen? 

 
höchstens 3 Antwort(en) 

 
Leitlinien und Austausch über Möglichkeiten, mit dem Gebäuderenovierungspass die 

Ziele der langfristigen Renovierungsstrategie zu unterstützen 

 
Nationale/regionale Informationskampagnen, um stärker auf den 

Gebäuderenovierungspass aufmerksam zu machen 

 
Schulung von Energiesachverständigen 

 
Bereitstellung von Mitteln (z. B. des Europäischen Energieeffizienzfonds oder aus 

ELENA) für die Mitgliedstaaten für die Entwicklung und Umsetzung des 

Gebäuderenovierungspasses 

 
Leitlinien darüber, wie Banken unterstützt und in die Lage versetzt werden können, 

einen günstigen Zinssatz für Darlehen/Hypotheken anzubieten, die mit einem 

Gebäuderenovierungspass verknüpft sind 

 
Bei der Überarbeitung der EPBD eine rechtliche Verpflichtung der Kommission 

aufnehmen, ein gemeinsames Muster für Gebäuderenovierungspässe zu entwickeln 

 
Bei der Überarbeitung der EPBD eine rechtliche Verpflichtung der Kommission 

aufnehmen, ein freiwilliges System für Gebäuderenovierungspässe zu entwickeln 

 
Bei der Überarbeitung der EPBD eine rechtliche Verpflichtung aufnehmen, wonach 

Gebäuderenovierungspässe nach 2030 für bestimmte Gebäudearten vorgeschrieben 

sind (nach dem Vorbild der Verordnungen zum Energieausweis; zum Verkauf 

angebotene Gebäude) 

 
Es sind keine Maßnahmen erforderlich. 

 
Sonstiges (bitte im Kommentarfeld angeben) 

 
Weiß nicht/keine Meinung 

 

Frage 25: Die Kommission hat ein einheitliches System für 
Intelligenzfähigkeitsindikatoren in der EU geschaffen. Das System ist 
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derzeit freiwillig und hat das Potenzial, die Digitalisierung von Gebäuden 
und die Rolle, die Gebäude bei der intelligenten Sektorenintegration spielen 
können, zu fördern. 
 

Wie könnte der Intelligenzfähigkeitsindikator die Rolle von Gebäuden bei 
der intelligenten Sektorenintegration Ihrer Meinung nach am besten 
unterstützen? 

 

 

 
Beibehaltung des derzeitigen Rahmens und Fokussierung auf seine freiwillige 

Umsetzung 

 
Einführung des Intelligenzfähigkeitsindikators als verpflichtende Anforderung für 

Nichtwohngebäude 

 
Einführung des Intelligenzfähigkeitsindikators als verpflichtende Anforderung für alle 

neuen Gebäude 

 
Einführung des Intelligenzfähigkeitsindikators als verpflichtende Anforderung für alle 

Gebäude 

 
Unterstützung der Entwicklung von Verbindungen zwischen dem 

Intelligenzfähigkeitsindikator und anderen Systemen (z. B. den Energieausweisen, 

Gebäuderenovierungspässen, Gebäude-Logbüchern) 

 
Sonstiges (bitte im Kommentarfeld angeben) 

 
Weiß nicht/keine Meinung 

 

Frage 26: Kann die EPBD Ihrer Meinung nach dazu beitragen, ein breiteres 
Spektrum an gebäudebezogenen Daten über die Gesamtenergieeffizienz 
eines Gebäudes und die damit verbundenen Bau- und 
Renovierungsarbeiten während seines gesamten Lebenszyklus verfügbar 
und zugänglich zu machen? (Anmerkung: Gebäudebezogene Daten 
können aus verschiedenen Quellen stammen: Intelligenzfähigkeitsindikator, 
Logbuch und Energieausweisen, Level(s), Zuschussprogrammen, 
Baugenehmigungen, digitalen Modellen) 
 

 
Ja 

 
Nein 

 
Keine Meinung 

Bitte erläutern Sie Ihre Antwort: 
 
höchstens 1000 Zeichen 

0 / 1000 

Teil 3: Sicherstellung einer leichter zugänglichen und 
erschwinglichen Finanzierung von Gebäuderenovierungen 

Frage 27: In der Mitteilung über die Renovierungswelle wird festgestellt, 
dass sinnvolle zusätzliche Investitionen in die Renovierung von Gebäuden 
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erforderlich sind, um die jährliche Renovierungsquote in ganz Europa zu 
verdoppeln, den Gebäudebestand zu dekarbonisieren und die 
Energieeffizienzziele für 2030 zu erreichen. Öffentliche Mittel allein werden 
nicht ausreichen, um diese Ziele zu verwirklichen. Dabei ist es von 
entscheidender Bedeutung, die Voraussetzungen für leichter zugängliche 
und erschwingliche private Finanzierungsmöglichkeiten für 
Gebäuderenovierungen zu schaffen. Als wie wichtig würden Sie die 
folgenden möglichen Formen der Unterstützung für Renovierungen 
einstufen? 

 
 
0 - Keine Meinung 

1 - Nicht wichtig 

2 - Weniger wichtig 

3 - Einigermaßen wichtig 

4 - Wichtig 

5 - Sehr wichtig 
 

 0 1 2 3 4 5 

Staatliche Garantien für 

Geschäftsbanken, die zinsgünstige 

Darlehen für die Renovierung von 

Gebäuden mit der schlechtesten 

Energieeffizienz anbieten 

      

Direkte Finanzhilfen für 

einkommensschwache Bürgerinnen 

und Bürger, die in Gebäuden mit 

der schlechtesten Energieeffizienz 

leben 

      

Finanzierung der Rückzahlung 

zinsgünstiger Darlehen von 

Energiedienstleistungsunternehmen 

über die Energierechnungen 

      

Steuerliche Anreize für einen 

bestimmten Zeitraum als 

zusätzliche wirtschaftliche 

Unterstützung 

      

Zentrale Anlaufstellen für alle 

Arten von Renovierungsberatung       
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 0 1 2 3 4 5 

Unterstützung der Entwicklung 

von Energieeffizienz-Hypotheken 

und anderen innovativen 

Finanzierungsmöglichkeiten, die es 

privaten Finanzinstitutionen 

ermöglichen, zinsgünstige Darlehen 

anzubieten, die auf der 

Verbesserung der Energieeffizienz 

von Gebäuden oder auf 

Gebäuderenovierungspässen 

beruhen 

      

Fazilitäten für technische Hilfe zur 

Unterstützung der Entwicklung 

von Gebäuderenovierungsvorhaben 

für den Gebäudebestand lokaler 

und regionaler Behörden 

      

Andere Formen der Unterstützung? Machen Sie bitte nähere Angaben: 
 
Verstärkt werden sollten steuerliche Anreize für gewerbliche Investoren, 
sowohl im Wohn- wie im NWG-Bereich. Über die Anbindung an das System 
der Unternehmensfinanzierung sind hier größere finanzielle Hebel und 
damit Modernisierungsimpulse möglich. 
 
höchstens 500 Zeichen 

0 / 500 

Frage 28: Investitionen in umfassende Renovierungen amortisieren sich 
nicht immer schnell. Wie können Ihrer Meinung nach öffentliche finanzielle 
Anreize genutzt werden, um in der gesamten EU umfassendere 
Renovierungen zu fördern? höchstens 1000 Zeichen 
 
Ein vollständiges und attraktives System aus Zuschuss-, Kredit- und 
steuerlicher Förderung wird benötigt. 

0 / 1000 

Frage 29: Sind Sie der Ansicht, dass die finanzielle Unterstützung für 
Renovierungen mit dem Umfang der Renovierung verknüpft werden sollte? 

 

 
Ja 

 
Nein, das ist nicht erforderlich 

 
Weiß nicht/keine Meinung 

 

X Die Förderintensität sollte vom Umfang der Renovierungen abhängen, der 
anhand der gemäß dem Energieausweis erreichten Energieeffizienzklasse 
bestimmt wird. 
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- Bei allen öffentlichen Finanzierungsprogrammen für die Renovierung 
privater Gebäude sollte eine verbindliche Mindestanforderung von 
Energieeinsparungen in Höhe von mindestens 60 % berücksichtigt werden. 

- Bei allen öffentlichen Finanzierungsprogrammen für die Renovierung 
privater Gebäude sollte eine verbindliche Mindestanforderung von 
Energieeinsparungen in Höhe von mindestens 30 % berücksichtigt werden. 

X Sonstiges (bitte im Kommentarfeld angeben) 
 
Umfassendere Sanierungen reduzieren zwar stärker den Energieverbrauch, 
haben aber häufiger einen deutlich geringeren Grenzertrag bei den 
Energieeinsparungen je investiertem Euro. Sie sind also weniger attraktiv. 
Insofern ist bei tiefgreifenden Renovierungen eine höhere Förderquote 
angemessen als bei Einzelmaßnahmen oder geringeren Sanierungstiefen. 
 

Frage 30: Welche der folgenden Maßnahmen würden Ihrer Ansicht nach 
dazu beitragen, die Renovierung öffentlicher Gebäude besser zu 
unterstützen? 

 

 
Technische Hilfe für (nationale, regionale, lokale) Behörden bei der Konzeption und 

Umsetzung umfassender Renovierungsprogramme (ELENA-Modell), einschließlich 

der Verknüpfung mit anderen einschlägigen Strategien zur Klimaresilienz in 

städtischen und ländlichen Gebieten 

 
Verstärkte Einführung und Kapazitätsaufbau für Energieleistungsverträge im 

öffentlichen Sektor (einschließlich Rechnungslegungsvorschriften) 

 
Finanzielle Anreize zur Unterstützung von Unternehmen, die Energieleistungsverträge 

anbieten 

 
Öffentlich-private Partnerschaften, die Informationen für Behörden bereitstellen, sie bei 

ihren Maßnahmen zur Gebäuderenovierung unterstützen und den Zugang zur 

Finanzierung erleichtern 

 
Rahmenverträge auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene, die gezielt auf die 

Renovierung öffentlicher Gebäude ausgerichtet sind 

 
Andere Maßnahmen (bitte im Kommentarfeld angeben) 

 
Weiß nicht/keine Meinung 

 
Frage 31: Im Rahmen ihrer langfristigen Renovierungsstrategien müssen 
die Mitgliedstaaten einschlägige nationale Maßnahmen zur Verringerung 
von Energiearmut darlegen. In der Mitteilung über die Renovierungswelle 
werden eine Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung von Energiearmut 
und zur Renovierung von Gebäuden mit der schlechtesten Energieeffizienz, 
einschließlich Sozialwohnungen, genannt. Ferner heißt es darin, dass 
finanziell schwache Haushalte vor Mieterhöhungen, die auf Renovierungen 
folgen können, geschützt werden müssen. Was sind Ihrer Meinung nach 
die wichtigsten Politikbereiche zur Bekämpfung von Energiearmut, die 
weiter gestärkt werden müssen? 
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höchstens 3 Antwort(en) 

 
Gezielte finanzielle Unterstützung für Haushalte mit niedrigem und mittlerem 

Einkommen 

 
Mindestvorgaben für die Gesamtenergieeffizienz in Verbindung mit 

Finanzierungslösungen, die die monatlichen Nettoausgaben der Bewohnerinnen und 

Bewohner begrenzen 

 
Andere zusätzliche legislative Maßnahmen (bitte im Kommentarfeld angeben) 

 
Die Initiative für bezahlbaren Wohnraum 

 
Die Beobachtungsstelle für Energiearmut 

 
Andere Maßnahmen (bitte im Kommentarfeld angeben) 

 
Weiß nicht/keine Meinung 

Weitere Anmerkungen 

 

Für Begrenzung der Komplexität der Energieeffizienzregulierung für 
Gebäude sollten sozialpolitische Aspekte über andere treffsicherere 
politische Instrumente adressiert werden. 

 
Frage 32: Haben Sie weitere Anmerkungen zu Aspekten, die für die 
Dekarbonisierung von Gebäuden relevant sind und in diesem Fragebogen 
nicht behandelt werden? 

 
Grundsätzlich unterstützt der DIHK einen freiwilligen Ansatz in der 
Energieeffizienzpolitik und damit auch bei der energetischen Sanierung von 
Unternehmensgebäuden. Sofern die Kommission anlassbezogene 
Sanierungspflichten plant, gilt es immer die finanzielle Leistungsfähigkeit 
der Investoren, das Wirtschaftlichkeitsgebot, die technische Realisierbarkeit 
und die Existenz von Handlungsalternativen zur Voraussetzung zu machen. 
 
 
 
 


